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Text 

Abweichungen von bewilligten Bauvorhaben 

§ 73. (1) Beabsichtigte Abweichungen von Bauplänen, die nach diesem Gesetz ausgeführt werden 
dürfen, sind wie Änderungen an bereits bestehenden Bauwerken zu behandeln, wobei die Abweichungen 
den Umfang des § 60 Abs. 1 lit. c nicht überschreiten dürfen; dadurch wird die Gültigkeitsdauer der 
ursprünglichen Baubewilligung beziehungsweise Bauanzeige nicht verlängert. 

(2) Abweichungen von Bauplänen, die gemäß § 70a oder § 70b ausgeführt werden dürfen, sind nur 
im Wege eines Verfahrens gemäß § 70a bzw. § 70b zulässig. Erfolgt die Einreichung betreffend die 
Abweichungen gemäß § 70a oder § 70b, dürfen die Änderungen, unbeschadet späterer Entscheidungen 
der Behörde, bereits ab der Einreichung vorgenommen werden. 

(3) Abweichungen von Bauplänen, die nach diesem Gesetz ausgeführt werden dürfen, bedürfen 
keiner Baubewilligung bzw. Bauanzeige, sofern diese Abweichungen nur bauliche Änderungen 
darstellen, die von der Baubewilligung erfasste Gebäudeteile betreffen und den Umfang des § 62 Abs. 1, 
in Schutzzonen den des § 62 Abs. 1 Z 4, nicht überschreiten. Dadurch wird die Gültigkeitsdauer der 
ursprünglichen Baubewilligung nicht verlängert. Derartige Abweichungen sind der Behörde spätestens im 
Rahmen der Fertigstellungsanzeige zur Kenntnis zu bringen, wobei sie im Ausführungsplan farblich und 
der bewilligte Bestand grau darzustellen sind. § 62a Abs. 7 gilt sinngemäß. 
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